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Anteil der Niedriglohnbeschäftigten (2005, in %)
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Quartile 
Durchschnittlicher 

Stundenlohn 
in € (nominal) 

Veränderung der 
Stundenlöhne in % 

(nominal) 

Reallöhne in € (in Preisen von 
1995) 

 1995 2000 2006 1995-2000 2000-2006 Reallohn 
2006  

Veränderung 
1995-2006 in % 

1. Quartil 6,57 6,97 6,71 6,0 -3,7 5,75 -12,4 
2. Quartil 10,25 11,05 11,65 7,8 5,4 9,99 -2,6 
3. Quartil 13,17 14,52 16,06 10,2 10,6 13,77 4,6 
4. Quartil 21,62 23,12 25,88 6,9 12,0 22,19 2,6 
Gesamt 12,90 13,91 15,06 7,8 8,3 12,92 0,1 
 

Quelle: SOEP 2006, eigene Berechnungen.
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Niedriglohnanteil in Kategorie Änderung 
Niedriglohnbeschäftigung 

Änderung 
Gesamtbeschäftigung 

 

1995 2006 1995-2006 1995-2006 

Vollzeit 11,0 14,3 +12,6% -13,5% 

Teilzeit 22,2 23,4 +24,5% +18,0% 

Minijobs 86,0 91,7 +181,2% +163,8% 

Gesamt 15,0 22,2 +43,3% -3,1% 
 

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.
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Anteil am Niedriglohnsektor Anteil an der Gesamtbeschäftigung  

1995 2006 1995 2006 

Vollzeit 57,9 46,2 79,0 70,6 

Teilzeit 27,2 24,0 18,4 22,4 

Geringfügige 
Beschäftigung 
(Minijobs) 

14,9 29,7 2,6 7,1 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.
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Niedriglohnanteil nach Betriebsgrößenklassen
(Deutschland, sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte, 2005)

Quelle:  BA-Beschäftigtenpanel, eigene Berechnungen
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Quelle:  BA-Beschäftigtenpanel, eigene Berechnungen
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� Rückkehr zum alten Zustand „Autonome 
Tarifpolitik verhindert Zunahme von 
Niedriglöhnen“ wünschenswert, aber kurzfristig 
nicht denkbar

� Notwendig: Bündel von Maßnahmen

� Allgemeiner Mindestlohn

� Allgemeinverbindliche Branchen-TV

� Gleiche Bezahlung von Leiharbeit 

� Integration von Minijobs in SV-pflichtige Beschäftigung

� Tariftreuegesetze
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� Bundesweite Tarifverträge zu Mindestlöhnen 
werden allgemeinverbindlich erklärt

� 50% der Branche müssen Tarifgebunden sein

� Danach Mindestlöhne in den Bereichen

� Bau, Postdienstleistungen, Elektrohandwerk, 
Geäudereinigung, Maler/Lackierer u.a.

� Probleme: 

� Keine bundesweiten Vereinbarungen in vielen 
Niedriglohnbranchen (z.B. Fleischindustrie)

� Arbeitgeber nicht verhandlungsbereit (z. B. 
Einzelhandel
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� Einrichtung eines Hauptauschusses (1 
Vorsitzender, jeweils fünf Vertreter der 
Gewerkschaften und Arbeitgeber)  

� Bestimmung von Branchen oder Beschäftigungsarten 
zur Festlegung von MAB

� Fachausschüsse für diese Bereiche (1 
Vorsitzender, jeweils drei Gewerkschafter und 
Arbeitgeber aus den Bereichen)

� Legen MAB fest, Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
durch BMAS

� Tarifverträge gehen vor
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�Hohe Politisierung, da Ernennung auf 
Vorschlag der Sozialpartner

�Britische Low-Pay Commission: 
unabhängige Experten – gibt mehr 
Spielraum vor allem für 
Arbeitgebervertreter 
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� Faire Konkurrenzbedingungen auf Arbeits- und 
Produktmärkten 

� Schutz von Tarifverträgen vor Billigkonkurrenz

� Vermeidung  von Armut (hier reicht Mindestlohn 
nicht)

� Schonung des Staatshaushaltes (Schutz vor 
Missbrauch durch Hartz IV Aufstockungen)

� Vermeidung von Abwanderung (vor allem Mittel-
und Osteuropa und Ostdeutschland)
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Lohnniveau in Deutschland ist zu hoch. Mehr 
Niedriglöhne würden die Beschäftigung steigern. 
Davon würden vor allem gering Qualifizierte 
profitieren ... Ein Mindestlohn würde alles kaputt 
machen.“

Hans-Werner Sinn, ifo, in:  Wirtschaftswoche Januar 
2007 

�„Also ein Mindestlohn ist völlig abwegig . . Der 
wäre absolut beschäftigungs-feindlich“

Franz, ZEW in: Deutschlandfunk  2007
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� „Die zusätzliche Auffächerung der 
qualifikatorischen Lohnstruktur ist ein 
essentieller Bestandteil der Therapie und nicht 
etwa eine unwillkommene Folge. Arbeitsplätze 
entstehen und bleiben nur dann erhalten, wenn 
die Arbeitskosten nicht höher sind, als die auf 
ihnen erwirtschaftete Produktivität. Dies gilt 
generell auch für den Bereich gering qualifizierter 
Beschäftigung“

Sachverständigenrat Gutachten 2006/7: 402
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� Was sagt die  volkswirtschaftliche Theorie?
� Modell des vollkommenen Wettbewerbs (Stigler 1946)

�Mindestlohn erhöht Lohn über den Marktpreis 
�Beschäftigte mit Produktivität unterhalb des 

Mindestlohnes werden entlassen
�Annahme: Produktivität bleibt bei Einführung des 

Mindestlohnes gleich
�Denkbar, dass sich Produktivität durch neue 

Technologien,  Verbesserung der 
Arbeitsorganisation, Weiterbildung, Verringerung  
erhöht

� Stigler hält dies für unwahrscheinlich
� Problem: statische Annahmen
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� Macht auf Arbeitsmärkten
�Löhne werden von Unternehmen unterhalb des 

Marktlohnes gesetzt
�Beschäftigung nimmt bei Lohnerhöhung zu

� Dieser Fall wird vielfach für unwahrscheinlich gehalten
� Manning (2003) weist auf zahlreiche Indikatoren für 

Arbeitgebermacht  hin, z.B.
�Unterschiedliche Löhne für Männer und Frauen 

(Gleichstellungsgesetze Lohnerhöhungen für 
Frauen ohne Beschäftigungseinbußen)

� Einseitige Machtverteilung typisch für Arbeitsmärkte 
ohne Gewerkschaften (Erickson/Mitchell 2007)
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� Theorie uneindeutig
� Dynamische Reaktionen und unterschiedliche 

Marktkonstellationen
� Zonen der Nicht-Determiniertheit
� Diese Zonen werden größer, wenn man langfristige 

Wirkungen einbezieht
�Investitionen in Humankapital bei geringen Löhnen 

niedriger
�Niedriglöhne und Armut vererben sich, negative 

Wirkungen auf Bildung nächster Generationen
� Beschäftigungswirkungen nur empirisch feststellbar
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� Negative Effekte empirisch nicht belegbar: OECD: 

– Kein Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und 
Beschäftigung bei Erwachsenen erkennbar

– Leicht negative Effekte bei Teenagern (Frankreich 
Verringerung der Beschäftigungsquote von Jugendlichen 1975 und 
1996 um 18,5%, davon aber nur 0,3% durch Mindestlohn)

– Empirische Studien untersuchen kaum die
• langfristigen Auswirkungen
• die Art der Einführung eines Mindestlohns

Negative Effekte auf Jugendlichen in D nicht zu erwarten, 
wenn Ausbildungsvergütungen nicht verändert  werden
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� Mindestlohn Bauwirtschaft (König/Möller 2007)

�Leicht positive Wirkungen in Westdeutschland

�Leicht negative Wirkungen in Ostdeutschland 

� Ragnitz/Thum 2008

�Beschäftigungsverlust  von 1,1 Mio bei Mindestlohn von 
7.50 (angenommene Lohnelastizität von 0,75%)

� Handelt sich um Schreibtischarbeit, nicht um empirische Forschung 
– nicht falsifizierbar 
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� Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes (NMW) 
1999
– Einstieg auf niedrigem Niveau mit jährlicher Steigerung
– Niedrigere Raten für Jüngere + für Einarbeitungsphasen

� Sorgfältige Vorbereitung durch unabhängige 
Kommission Low Pay Commission (LPC) seit 1997 
– 3 Gewerkschafter, 3 Arbeitgeber, 3 Wissenschaftler
– Empfehlungen zur Einführung
– Evaluation der Umsetzung

� Breite Öffentlichkeitsarbeit und wirksame Kontrolle

� Das „Wie“ ist genauso wichtig wie das „Ob“
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� Belgien, Niederlande und Frankreich kombinieren 
beide Instrumente:
� Gesamte Lohnraster allgemeinverbindlich für die 

meisten Wirtschaftszweige
� Mindestlohn als Untergrenze für Entlohnung zur 

Begrenzung der Kosten von Kombilöhnen?
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